
richtlinie. Container und

geschlossene Fahrzeugein-

heiten haben einen ent-

scheidenden Nachteil: Man

sieht nicht, was in ihnen

steckt. 

Nur die entsprechend vor-

geschriebenen Papiere und

Kennzeichnungen an den

Außenseiten geben von 

außen Hinweise auf die 

enthaltene gefährliche

Fracht. Für diese Einheiten

wird bei Gefahrguttrans-

porten nach IMDG ein so

genanntes Container-/Fahr-

zeugpackzertifikat verlangt.  

Gefahrgut an Bord
Auch an Bord müssen die

Gefahrgüter entsprechend

sicher verstaut werden. Der

Stauplan wird entsprechend

den Trenn- und Stauvor-

schriften entwickelt. Die 

genauen Angaben zu den

Gefahrgütern und Stell-

plätzen der Gefahrgutcon-

tainer müssen in einem de-

taillierten Stauplan oder in

einem gesonderten Gefahr-

gutmanifest an Bord fest-

gehalten werden. Aber das

Frachtschiff muss nicht nur

über die entsprechenden

Stellplätze für die Gefahrgü-

ter an Bord verfügen, son-

dern auch entsprechend

den beförderten gefähr-

lichen Stoffen und Gegen-

ständen für den Ernstfall

ausgerüstet sein. 

Sicher verstaut: Die 

Ladungssicherung ist 

ein wichtiges Thema 

im Gefahrguttransport.
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Verkaufsstellen weltweit – auch in Ihrer Nähe – rufen Sie uns an!

Telefon 0 8102/7742-0

Export-Paletten
P R A K T I S C H  –  P R E I S W E R T  –  G U T

Als „heat processed 
wood” gemäß IPPC-
ISPM 15 brauchen 
INKAs keine Behandlung,
keine Markierung, 
verursachen keine 
Extrakosten beim 
Export nach USA, 
Kanada, Mexiko, 
Brasilien, Argentinien, 
Chile, China, Indien, 
Australien ...

Sparen Sie Fracht! Container-Formate mm

760x1140
 1140x1140

Container-Formate mm Euro-Formate mm
400x600
400x800
600x800
800x1200

 1000x1200
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Starke 
Werbepartner 

für Ihren Erfolg!


